Finanzreglement des Verein

Pfuus vo de Sunne

Finanzierung und Stimmrechtsgewichtung
Die Anlage kann wie folgt finanziert und gelenkt werden:

1 Darlehen von Mitgliedern

1.1. Vor Erhalt der KEV bzw. ohne Anmeldung zur KEV
○
Diese Darlehen werden nur verzinst, wenn die Anlage gewinnbringend betrieben werden kann.  Ein Gewinn liegt dann vor, wenn nach Abzug der Kosten und der Abschreibung vom Erlös aus dem Stromverkauf ein Überschluss verbleibt. Der Zinssatz wird jeweils von der Generalversammlung für das vergangene Jahr festgelegt.
1.2 Nach Erhalt der KEV.

· Die Darlehen werden zu dem Satz verzinst, der sich aus der Berechnung der KEV für die jeweilige Anlage ergibt.* Der Zins bleibt über die gesamte Lebensdauer der Anlage, 25 Jahre ab Zusage zur KEV) konstant.

· Solange die kostendeckende Einspeisevergütung vom entsprechenden Elektrizitätswerk nicht bezahlt wird, werden keine Zinsen berechnet, ausbezahlt oder gutgeschrieben. 
· Nach Eintritt in die KEV werden die Zinsen jährlich ausbezahlt oder gutgeschrieben, jedoch ohne Anspruch auf Zinseszinsen.

· Das Kapital wird ab Eintritt in die KEV während 20 Jahren verzinst und nach Ablauf dieser Zeit zurückerstattet.
· Die von Mitgliedern gewährten Darlehen sollen mindestens CHF 1’000.00 oder ein Mehrfaches davon betragen. Jede dieser Tranchen berechtigt zu einem zusätzlichen Stimmrecht zum Mitgliedergrundstimmrecht. Keine Person kann mehr als 50 % aller Stimmrechte auf sich vereinigen auch dann nicht, wenn sie mit über 50 % zur Finanzierung der Anlage beiträgt.

· Sollte die Mitgliederversammlung gemäss Art. 4 der Statuten den Ausschluss eines darlehensgebenden Mitgliedes beschliessen, so kann das ausgeschlossene Mitglied die Rückzahlung des Darlehens inklusive aufgelaufenen Zinsen verlangen. Kann diesem Verlangen mangels Liquidität nicht stattgegeben werden, so kommt der Ausschluss nicht zustande. Es steht dem Mitglied frei, sein Darlehen nach neu zu bestimmenden Vertragsregeln im Verein zu belassen und die Mitgliedschaft trotzdem aufzugeben. 

· Sollte ein darlehensgebendes Mitglied von sich aus aus dem Verein austreten so kann es nicht die ausserterminliche Rückzahlung seines Darlehens und der Zinsen verlangen sondern ist an den abgeschlossenen Darlehensvertrag gebunden.
2. Darlehen von Nichtmitgliedern
· Es gelten die gleichen Bestimmungen wie bei 1. Mit dem Darlehen ist jedoch kein Stimmrecht verbunden.

· Banken, welche nicht Mitglieder des Vereins sind, können den Verein bzw. die Anlage zinsberechtigt mitfinanzieren. Die Auszahlung von derart anfallenden Darlehenszinsen und allenfalls anfallenden Rückzahlungen darf maximal 50 % der Einnahmen durch Einspeisung zum aktuellen Marktpreis erreichen.
3. Schenkungen

· Der Verein kann Schenkungen entgegennehmen, da er jedoch nicht als öffentlich gemeinnützig gilt, unterliegt er der Schenkungssteuer. Die schenkende Person kann die Zuwendung auch nicht von den Steuern absetzen.
4. Mitgliederbeiträge

· Die Mitgliederbeiträge sind für die administrativen Kosten, die Versicherung und die Entschädigung der Leistungen des Vorstandes und der Mitglieder vorgesehen.
5. Verwendung des Erlös aus Stromverkauf
· Der Erlös wird wie folgt und in folgender Reihenfolge verwendet: Zur Deckung von Unterhaltskosten und Bankzinsen, zu Schuldentilgung (nach Massgabe der Amortisation also über 25 Jahre) und in letzter Priorität zur Verzinsung der Darlehen
Bemerkungen
* In den Berechnungsgrundlagen der KEV des Bundesamtes für Energie (BFE) wird für die Kapitalverzinsung ein Satz von 5 % und eine Amortisationsdauer von 25 Jahren eingesetzt. Je nach Höhe der Investitionen muss dieser Satz angepasst werden. Wie hoch die voraussichtliche Vergütung durch die KEV ist, kann mit dem Online-Tarifrechner von Swissgrid berechnet werden: www.swissgrid.ch
Das Finanzierungsreglement kann auch andere Zinssätze vorsehen: Beispielsweise kann entschieden werden, dass nicht der maximale Zinssatz ausbezahlt wird, um die freiwerdenden Mittel einem bestimmten Zweck zuzuweisen, wie beispielsweise der Beteiligung an weiteren Solaranlagen.
